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Januar 2024: Kommunale Bauleitplanung unter dem Blickwinkel des
          Hochwasser- und Überflutungsschutzes
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Kommunikation im Bauleitplanverfahren

▪ Frühzeitige Klärung der Belange des Starkregen- 
und Hochwasserschutzes mit den zuständigen 
Stellen

▪ Frühzeitige Unterrichtung des Investors über 
wasserbezogene Belange

▪ Möglichst VOR erster offizieller Beteiligung im 
Bauleitplanverfahren

▪ Anforderung von Gutachten und Konzeptionen

▪ Anmeldung von Flächenansprüchen (z. B. 
Rückhalte- und Versickerungsflächen, etc.)

▪ Frühzeitig Wege für Forderungen und Durchsetzung 
finden

▪ Festsetzung

▪ Städtebaulicher Vertrag

▪ Erschließungsvertrag

Aufstellungsbeschluss 

§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange § 

4 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

§ 3 Abs. 1 BauGB

Entscheidung zur Offenlage

Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange  

§ 4 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung 

§ 3 Abs. 2 BauGB

Abwägung und 

Satzungsbeschluss 

§ 10 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung und 

Inkrafftreten

§ 10 Abs. 3 BauGB
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Kommunale Bauleitplanung

Flächenausweisungen zum Hochwasser und Überflutungsschutz nach 

§ 9 Abs. 6a BauGB

o Nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan für 

o Festgesetzte Überschwemmungsgebiete - § 76 Abs. 2 WHG

o Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten – 

§ 78b Abs. 1 WHG

o Hochwasserentstehungsgebiete - § 78d Abs. 1WHG 

o Vermerk im Bebauungsplan für 

o Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete -  

§ 76 Abs. 3 WHG 

o als Risikogebiete bestimmte Gebiete - § 73 Abs. 1 S.1 WHG 

o Nachrichtliche Übernahme & Vermerk ≠ Festsetzung - § 9 BauGB
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Hochwasserschutz - Planungsschritte

(2) Die zuständige Behörde kann […] die Ausweisung neuer Baugebiete 

ausnahmsweise zulassen, wenn 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder 

geschaffen werden können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet 

angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden 

nicht zu erwarten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig 

beeinflusst werden, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren 

gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten 

sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser 

nach § 76 Absatz 2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungs-

gebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind.

Erlass MHKBG 18.11.2021 (2)

Erstreckt sich Planung auf festgesetztes oder vorläufig 

gesichertes Ü-Gebiet, § 76 Abs. 2, Abs. 3 WHG 

(ggf. übergeleitet nach § 106 Abs. 3 WHG?

Verbot nach § 78 Abs. 1 S. 1 WHG?

ja nein

ja

Ausnahmegenehmigung nach § 78 

Abs. 2 WHG – Voraussetzung erfüllt?

ja, ggf. mit 

Maßnahmen

nein

nein
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Februar 2024: Öffentlichkeitsarbeit für den Hochwasser- und Überflutungsschutz
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Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit für den Hochwasser- 

und Überflutungsschutz

▪ Kommunen stehen in der Verantwortung ihre Kommune auf 

die Folgen des Klimawandels und zunehmender 

Starkregenereignisse vorzubereiten

▪ Proaktive Maßnahmen und frühzeitige Information sind 

entscheidend

▪ Ziel: Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Hochwasser- und 

Überflutungsschutz und Bewusstsein schaffen 

▪ Verbreitung von Wissen; u.a. über die Notwendigkeit des 

HW- und Überflutungsschutzes angesichts des 

Klimawandels, Betroffenheit, Handlungsmöglichkeiten, 

etc.

▪ Zum Handeln motivieren

▪ Grund: Hochwasser- und Überflutungsschutz ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe



Zukunftsgewaesser.NRW – Jahresrückblick 2024

Mögliche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit

1. Informationskampagnen:

❯ Verbreitung von Wissen über Hochwasserrisiken und 

Schutzmaßnahmen

o Wo kann das Ereignis auftreten? In welchem Ausmaß? Was tun 

im Ernstfall? Welche Vorbereitungen können getroffen werden?

o Verschiedene Medien und Inhalt je nach Ereignis – Vor, während 

oder nach einem Ereignis 

o Informationsverbreitung über verschiedene Medienkanäle möglich 

und notwendig (Kommunikation muss angepasst werden)
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Mögliche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit

1. Informationskampagnen:

❯ Verbreitung von Wissen über Hochwasserrisiken und 

Schutzmaßnahmen

o Wo kann das Ereignis auftreten? In welchem Ausmaß? Was tun 

im Ernstfall? Welche Vorbereitungen können getroffen werden?

o Verschiedene Medien und Inhalt je nach Ereignis – Vor, während 

oder nach einem Ereignis 

o Informationsverbreitung über verschiedene Medienkanäle möglich 

und notwendig (Kommunikation muss angepasst werden)

2. Bürgerbeteiligung:

❯ Einbindung der Bevölkerung mithilfe von 

Informationsveranstaltungen und Workshops

o Vorteil: Direkte Beteiligung der Bürgerschaft, direkter Dialog und 

Austausch, Möglichkeit der gemeinsamen Entwicklung neuer 

Maßnahmen
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April 2024: Information zur Umsetzung der HWRM-Richtlinie 



Zukunftsgewaesser.NRW – Jahresrückblick 2024

Information zur Umsetzung der HWRM-Richtlinie

▪ Vorstellung der wesentlichen Aspekte des 10-

Punkte-Arbeitsplan „Hochwasserschutz in Zeiten 

des Klimawandels“

▪ Darlegung der 

Hochwasserrisikomanagementplanung (HWRM) 

2022-2027 in NRW 

▪ Neue Risikogewässer insbesondere im 

Wirkungsbereich des HW 2021

▪ Überprüfung und Aktualisierung HWGK und 

HWRK gemäß § 74 WHG bis zum 

22. Dezember 2025
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Mai – Oktober 2024: Impulsreihe – Interkommunaler Hochwasserschutz
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Werre
IsselErft

an der…

Interkommunaler Hochwasserschutz
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Interkommunaler Hochwasserschutz
Zweck, Ziel und Vorteile

o Der Hochwasserschutz ist eine öffentliche Aufgabe durch 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren und 

Behörden (§§ 72 ff. WHG i.Vm. §§ 77 bis 85 LWG NRW )

o Dies gilt auch für kleine nicht Risikogewässer, für die es 

keine Gefahrenkarten gibt und keine Maßnahmen durch die 

HWRM-RL festgelegt wurden. 

o Hochwasser stoppt nicht an kommunalen Grenzen

o Oftmals können von Hochwasser betroffene Kommunen 

(Unterlieger) die Auswirkungen eines Hochwassers nicht auf 

ihrem eigenen Gemeindegebiet mildern

o Hochwasser muss dort gemildert werden, wo es entsteht 

(oftmals beim Oberlieger)

o Synergien müssen gemeinsam genutzt werden sowie 

Ressourcen (personell und finanziell) effizienter 

eingesetzt werden

o Erfahrungen müssen geteilt werden, um voneinander zu 

lernen
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Interkommunaler Hochwasserschutz

Herausforderungen

o Restriktionen von Maßnahmen bleiben auch bei einer 

Interkommunalen Zusammenarbeit bestehen

o Flächenkonkurrenz und Flächenerwerb 

o Naturschutzbelange

o Die Einigung auf eine (Geschäfts-)Form und die 

Ausgestaltung der Aufgaben der Kooperation erfordert 

bereits die Bereitschaft von Zugeständnissen und finanziellen 

Mitteln

o HW-Schutzmaßnahmen dürfen die Situation für 

unterliegenden Kommunen nicht verschlechtern

o „Gerechte“ Finanzierung auf Grundlage der Wirksamkeit 

einer Maßnahme führt oftmals zu Diskussionen 

o Ämterübergreifende und kommunalübergreifende 

Zusammenarbeit erfordert viel Kommunikationsbereitschaft
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Interkommunaler Hochwasserschutz

Mögliche Maßnahmen im Rahmen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit

▪ Renaturierung

▪ Schaffung von natürlichem Retentionsraum

▪ Sanierung von Deichen

▪ Technische Hochwasserschutzmaßnahmen

▪ Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit

▪ Gemeinsame Förderanträge und 
Genehmigungsprozesse
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November 2024: Anlagen in, an, über und unter Gewässern 
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Gewässerunterhaltung - Gewässerausbau
Zuständigkeit - § 62 Abs. 6 LWG NRW

o Unterhaltungspflicht kann für ein Gewässer oder einen 
Gewässerabschnitt insgesamt nur auf eine Person übertragen und von 
einer Person übernommen werden 

o Wichtig: Träger der Gewässerunterhaltungspflicht hat zugleich die Pflicht 
zum Gewässerausbau (§ 68 Satz 1 LWG NRW)

o Gewässerausbau ist die wesentliche Umgestaltung des Gewässerbettes 
und seiner  Ufer (§§ 67 f. WHG)

o Die Gewässerunterhaltung ist in erster Linie auf die Erhaltung eines 
ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Beachtung ökologischer 
Maßgaben ausgerichtet (§ 61 LWG NRW)

o Erhaltung des Gewässerbettes und des Ufers sowie der 
ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers,

o Gewässerunterhaltung muss Bewirtschaftungsziele nach der EU-
WRRL (§§ 27 bis 31 WHG) und Maßnahmenprogramm (§ 82 WHG) 
berücksichtigen und darf die Zielerreichung nicht gefährden 

o Zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses gehört 
auch die Erneuerung/ Wiederherstellung/Sicherung/Instandhaltung 
von Anlagen mit einem wasserwirtschaftlichen Zweck

o Möglichkeit des Ausgleichs der Kosten von Maßnahmen auch mit Blick 
auf die Anliegergrundstücke
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Gewässerunterhaltung - Gewässerausbau

Unterhaltungs-, Genehmigungs- und Anpassungspflicht

o Anlagen an Gewässern unterliegen der Genehmigungspflicht (vgl. z. 
B. § 22 Abs. 1 LWG NRW) und dürfen keine schädliche 
Gewässerveränderung herbeiführen

o Die zuständige Wasserbehörde kann die Beseitigung von Anlagen an 
Gewässern anordnen, wenn diese ohne Genehmigung errichtet 
worden sind 

o Die zuständige (Wasser)Behörde kann gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 WHG 
insbesondere die gemäß § 39 WHG erforderlichen Gewässer-
unterhaltungsmaßnahmen gegenüber dem Träger der Gewässer-
unterhaltungspflicht festlegen

o Die zuständige Behörde kann gemäß 23 Abs. 3 Satz 1 LWG NRW 

anordnen, dass Anlagen-Eigentümer insbesondere die 
Standsicherheit und die Abflussleistung seiner Anlage nachweist 

o Es gilt gemäß § 24 Abs. 1 LWG NRW, eine Anpassungspflicht für den 
Anlagen-Eigentümers wenn Anlage nicht den Anforderungen des § 36 
WHG entspricht 

o Die zuständige Behörde kann auch gemäß § 24 Abs. 3 LWG NRW 
anordnen, dass der Gewässerunterhaltungspflichtige als sog. „Projekt-
Durchführer“ gegen Kostenerstattung tätig wird, insbesondere, wenn 
die Anlage im Eigentum mehrerer steht (z.B. eine 
Gewässerverrohrung, die auf mehreren privaten Grundstücken 
verläuft)



Zukunftsgewaesser.NRW – Jahresrückblick 2024

Gewässerunterhaltung - Gewässerausbau

Refinanzierung der Kosten

o Refinanzierung durch allgemeine Haushaltsmittel 

o Einführung und Erhebung einer 
Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 64 Abs. 1 LWG 
NRW: Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung auf die 
Grundstücke im Einzugsgebiet eines Gewässers; dabei 
können Eigentümer von Anlagen an, in, über und unter 
Gewässern als sog. Erschwerer eingestuft werden

o § 40 Abs. 3 Satz 2 WHG ist als öffentlich-rechtliche 
Kostenersatzregelung für diejenigen Fälle anzusehen, in 
denen „eine andere Person“ (z. B. der Anlieger eines 
Grundstücks an einem Gewässer) das Hindernis bzw. die 
Beeinträchtigung des Wasserabflusses verursacht hat und 
der Träger der Gewässerunterhaltungspflicht 
maßnahmentechnisch tätig geworden ist
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Individuelle Beratung
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Weitere Impulse
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Ansprechpersonen

Telefon: 0211 43077-109
Jan.Echterhoff@KommunalAgentur.NRW

Dr.-Ing. Jan Echterhoff

Telefon: 0211 43077-215
Phuc.Nguyen@KommunalAgentur.NRW

Phuc Hai Dang Nguyen

gefördert durch:
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